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1	 Kurzcharakteristik:	
	 �Die VDMA Nachrichten sind das Wirtschaftsmagazin für den 

deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Zu den Lesern zählen 
die Gesellschafter, Geschäftsführer und das erweiterte Manage-
ment in den Unternehmen.

2	 Mitgliedschaften: 	 �Media-Datenbank 
der Deutschen Fachpresse 	
IVW e.V.

3	 Organ:	 �Offizielles Organ des Verbandes Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) e. V., 
Frankfurt am Main

4	 Herausgeber:	 VDMA, Frankfurt am Main

5	 Redaktion:	 	 Rebecca Pini 
	 	 	 Telefon:	 069 6603-1808 
	 	 	 E-Mail:	 rebecca.pini@vdma.org

6	 Anzeigen:	 	 Manfred Otawa 
	 	 	 Telefon:	 069 6603-1580 
	 	 	 E-Mail:	 manfred.otawa@vdma.org

	 	 	 Heike Höbel	
	 	 	 Telefon:	 069 6603-1595
	 	 	 E-Mail:	 heike.hoebel@vdma.org

7	 Jahrgang:	 89. Jahrgang 2010
	 Erscheinungsweise:	 monatlich 

8	 Verlag:	 VDMA Verlag GmbH

9	 Postanschrift:	 Pf. 7108 64, 60498 Frankfurt am Main
	 Hausanschrift:	 Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main

10	 Telefon:	 069 6603-0
	 Telefax:	 069 6603-1611

11	 Internet:	 www.vdma-verlag.com
	 E-Mail:	 verlag@vdma-verlag.de

12	 Termin- und Themenplan: 	 siehe Anlage

13	 Bezugspreis:	 exklusiv für VDMA-Mitglieder 

14	 Umfangs-Analyse:	 	2008 = 12 Ausgaben
	 Format der Zeitschrift:	 DIN A4
	 Gesamtumfang:	 	 1.122 Seiten	 =	 100,0 %
	 Redaktioneller Teil:	 	 866 Seiten	 =	 77,2 %
	 Anzeigenteil:	 	 256 Seiten	 =	 22,8 %

	 davon: Verlagseigene Anzeigen: 	 26 Seiten
	
	 Beilagen:	 	 9 Stück



15	 Inhalts-Analyse des redaktionellen Teils:	 2008	 =	866 Seiten
	 Verbandsinformation		 83 Seiten	 =	 10 %
	 Wirtschaft & Politik	 	 42 Seiten	 =	 5 %
	 Nachwuchs & Bildung	 49 Seiten	 =	 5 %
	 Forschung, Technik, Innovation	 154 Seiten	 =	 18 %
	 Management-Informationen	 118 Seiten	 =	 14 %
	 Märkte & Konjunktur		 106 Seiten	 =	 12 %
	 Recht & Steuern	 	 48 Seiten	 =	 5 %
	 Veranstaltungskalender	 67 Seiten	 =	 8 %
	 Sonstiges	 	 42 Seiten	 =	 5 %
	 Schwerpunktthemen		 157 Seiten	 =	 18 %


16	 Auflagen-Kontrolle:	

17	 Auflagen-Analyse: 	 �Exemplare pro Ausgabe 
im Jahresdurchschnitt	
(1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009)

	 Druckauflage:	 7.601

	 Tatsächlich verbreitete  
	 Auflage (tvA):	 7.340	 davon Ausland:    299

	 Verkaufte Auflage:	 6.429	 davon Ausland:    299
	 – Abonnierte Exemplare:	 6.429	 davon Mitgliederstücke: 6.429	
	 – Sonstiger Verkauf:	 –	
	 – Einzelverkauf:	 –
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	 Freistücke:	 911

	 Rest-, Archiv- und  
	 Belegexemplare:	 261

18	 Geographische Verbreitungs-Analyse:

	 Wirtschaftsraum	 Anteil an tatsächlich 	
	 	 verbreiteter Auflage
	 	 %	 Exemplare

	 Inland	 96	 	7.041
	 Ausland	 4	 	 299

	 Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA)	 100	 	7.340
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Anzeigen-Preisliste 
Nr. 24
Gültig	ab	1.	12.	2009

P
1. Auflage (3. Quartal 2009)
	 Druckauflage:	 	 	 7.443			Exemplare	 	 	
	 Tatsächlich	verbreitete	Auflage:	 7.231			Exemplare	 	
	

2. Zeitschriftenformat		 210	mm	breit,	297	mm	hoch,	DIN	A4	
	 Satzspiegel:			 	 180	mm	breit,	270	mm	hoch,
	 	 	 	 3	Spalten,	Spaltenbreite	57	mm
	 	 	 	 (siehe	auch	„Formate“)

3. Druck- und Bindeverfahren, Druckunterlagen
	 	Offsetdruck,	Klebebindung,	Druckunterlage	als	Datei	auf	üblichen	

digitalen	Datenträgern	(siehe	„Informationsblatt	Digitale	Druck-
unterlagen“).	

4. Termine	 siehe	„Termin-	und	Themenplan“

5. Verlag	 VDMA	Verlag	GmbH
	 Hausanschrift:	 Lyoner	Straße	18,	60528	Frankfurt	am	Main
	 Postanschrift:	 Postfach	71 08 64,	60498	Frankfurt	am	Main
	 Anzeigenabt.:	 Telefon:		069	6603-1580
	 	 Fax:	 069	6603-2580
	 	 E-Mail:	 verlag@vdma-verlag.de

6. Zahlungsbedingungen
	 Zahlung	rein	netto	innerhalb	von	14	Tagen	nach	Rechnungserhalt
	 (kein	Skontoabzug	zulässig).
	 Bankverbindungen:
	 Deutsche	Bank	AG,	 BLZ	500 700 10,	Kto.-Nr.	94 356 300
	 Postbank	Ffm.,		 BLZ	500 100 60,	Kto.-Nr.	16 508 601

7. Anzeigenformate und Preise in €
(Allen	Preisen	ist	der	jeweils	gültige	Mehrwertsteuersatz	
hinzuzurechnen):

Format Spalten B x H (mm) Grundpreis 4-farbig

1/1		 3	 180	x	270	 4.400,–

2/3	hoch	 2	 118	x	270	 3.280,–

2/3	quer	 3	 180	x	180	 3.280,–

1/2	hoch	 1,5	 	 88	x	270	 2.920,–

1/2	quer	 3	 180	x	131	 2.670,–

Junior	Page	 	 118	x	180	 2.950,–

1/3	hoch	 1	 	 57	x	270	 2.050,–

1/3	quer	 3	 180	x		 82	 2.050,–

1/4	quer	 3	 180	x		 60	 1.800,–

1/6	hoch	 1	 	 57	x	131	 1.440,–

1/8	quer	 3	 180	x		 30	 1.230,–

2.	Umschlagseite	 	 206	x	297	 4.700,–

3.	Umschlagseite	 	 206	x	297	 4.500,–

4.	Umschlagseite	 	 210	x	297	 4.900,–



  8.	 Zuschläge:

	 je Sonderfarbe	 €	 600,–

  9.	 Rubrikanzeigen:	  nicht möglich

10. Sonderwerbeformen:	
	 ausklappbares Cover an	
	 den Umschlagseiten, vierfarbig	 €	 8.300,–

11.	 Rabatte: (bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres)

	 Malstaffel	 Mengenstaffel	
	   6-maliges Erscheinen       5 %	   6 Seiten	 10 %	
 	 12-maliges Erscheinen     10 %	 12 Seiten	 15 %

12.	 Kombinationen:	 nicht möglich

13.	 Einhefter:
	 2-seitig	 €	 4.600,–
	 4-seitig	 €	 5.050,–
	 (Rabattbasis 1/1 Anzeigenseite)
	 benötigte Liefermenge	  7.500 Exemplare
	 �Formate: maximal 210 x 297 mm, Sonderformate sind vor 

Produktion mit der Verlagsherstellung abzustimmen	
Beschnitte: Kopf-, Fuß- und Seitenbeschnitt je 6 mm	
Muster: Vor Fertigung sind 5 Produktionsmuster zur technischen 
Freigabe erforderlich

14.	 Beilagen: (lose eingelegt)
	 bis 25 g	 €	 4.600,–
	 bis 50 g	 €	 5.050,–
	 (Rabattbasis 1/1 Anzeigenseite)
	 benötigte Liefermenge	  7.500 Exemplare
	 �Formate: maximal 205 x 292 mm, Sonderformate sind vor 	

Produktion mit der Verlagsherstellung abzustimmen	
Beschnitte: Kopf-, Fuß- und Seitenbeschnitt je 6 mm	
Muster: Vor Fertigung sind 5 Produktionsmuster zur technischen 
Freigabe erforderlich

15.	 Aufgeklebte Werbemittel:
	 Beilagenpreis entsprechend Ziffer 14, zzgl. Kosten
	 für die technische Verarbeitung (Klebekosten)
	 Postkarten	 €	 900,–
	 Warenmuster auf Anfrage (nach Vorlage eines Musters)
	 benötigte Liefermenge	  7.500 Exemplare

16.	 Lieferanschrift für Positionen 13 bis 15
	 H. Kunze GmbH und Partner KG
	 Herr Frank Blodt
	 Dekan-Laist-Straße 4
	 55129 Mainz
	 Telefon:	 06131 95868-20
	 Fax:	 06131 95868-36
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Informationsblatt
Digitale Druckunterlagen
Ergänzung zur Anzeigen-Preisliste Nr. 24
Gültig ab 1. 12. 2009

P

Auftrag
Zu jedem Datenträger bzw. zu jeder Datei-Übermittlung benötigen 
wir neben der entsprechenden Dateibezeichnung parallel einen 
genauen Auftrag sowie Ausdrucke, bei Farbanzeigen druckverbind
liche Proofs, mit den notwendigen Angaben. Auch für digital gelie-
ferte Anzeigen gilt der in den Media-Informationen angegebene 
Annahmeschluss für Anzeigen sowie Liefertermin für Druckunter
lagen (siehe AMF-Schema T „Termin- und Themenplan“).

Kontakt
Ankündigungen, Auskünfte, Abstimmungen usw. bei Übermittlungen 
digitaler Druckunterlagen über

DigitalAgentur mpm
Telefon:	 06131 9569-51
Telefax:	 06131 9569-12
E-Mail:	 vdma-anzeigen@digitalagentur-mpm.de
Kontakt:	 Thomas Schurb

Grafiken/andere Importe
Sind in der Anzeige Grafiken oder Scans platziert, müssen diese 
Importe unbedingt beigefügt sein. Die Grafik- oder Bilddateien im 
Originalprogramm sind zusätzlich separat auf Datenträger zu 
speichern. Sie sollten keinerlei Komprimierungen enthalten, Raster-	
abbildungen sollten eine Auflösung von 300 dpi haben, Strich-	
abbildungen 600 bis max. 1 200 dpi. Zulässige Grafik-Formate: die 
gängigen EPS-, TIFF- oder BMP-Dateien.

PDF-Datenübergabe
Die Übernahme von Anzeigen, die als PDF gespeichert sind, wird 
grundsätzlich bevorzugt. Für einen optimalen Produktionsablauf 
setzen wir ein PDF der Version 1.3 voraus. Neuere Versionen bitte 
angeben. Auch PDF/X-basierte Daten können verarbeitet werden. 
Für ältere Versionen wird keine Garantie der korrekten Ausgabe 
übernommen. Grund-Einstellungen: CMYK-Composite, Auflösung für 
Farb-/Graustufen-Bilder: 300 dpi. SW-Bitmaps: 1 200 dpi. Bei reinen 
CMYK-Anzeigen müssen alle Bestandteile in diesem Modus abge-
speichert sein. Evtl. Sonderfarben sind anzugeben. Alle verwendeten 
Schriften müssen eingebettet sein. Zur weiteren Kontrolle ist ein 
Print der Anzeige unbedingt erforderlich.

Farbanzeigen/Belege/Proofs
Von jeder zu belichtenden Seite wird ein verbindlicher Ausdruck 
benötigt. Für Farbanzeigen mit Sonderfarben (Pantone, HKS) wer-
den farbseparierte Ausdrucke mit den genauen Farbbezeichnungen 

Um digitale Anzeigen/Druckunterlagen annehmen und problemlos weiterverarbeiten zu können, müssen folgende Bedingungen beachtet 
werden:



Systeme/Programme
Kommunikationssoftware: FTP-Zugang

Bevorzugt: Druckfähige PDF-Datei
 zzgl. Beschnitt und Schneid-/Druckmarken
Offene Daten*:
Apple Macintosh: Adobe InDesign bis Version CS 3
 Adobe Illustrator bis Version CS 3
 Adobe Photoshop bis Version CS 3
 QuarkXPress bis Version 6.5
DOS/Windows: Adobe InDesign bis Version CS 3

Andere Systeme/Programme auf Anfrage. 
* � Wir erbitten eine Originaldatei mit Angabe aller verwendeten 

Importe und zusätzlich eine EPS-Datei.

Datenträger/-empfänger
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM (4,7 GB)
E-Mail / FTP 
Datenkomprimierung: .sit bzw.  .zip

Zusammen mit dem Datenträger werden alle Informationen über 
Zeitschrift/Titel, Absender/Firma, Betriebssystem, verwendete Pro-
grammversionen, Datei-Namen sowie Anzahl und Namen der Druck-
farben benötigt. (Dateien dürfen nicht in geschlossenen PostScript-
Files abgespeichert sein.)

Schriften
In Programmdateien und beigefügten Schrift-Importen dürfen keine 
modifizierten Schriften benutzt werden. Alle verwendeten Schriften 
und Schriftschnitte, insbesondere in EPS-Files enthaltene, müssen im 
Auftrag aufgeführt sein. Die Schriften werden nur zur Bearbeitung 
des übermittelten Auftrags genutzt und danach sofort gelöscht.

benötigt. Für den Druck von Anzeigen in Euro-Skala (cmyk) ist unbe-
dingt ein druckverbindlicher Proof erforderlich. Farbandrucke vom 
Farbkopierer sind nicht druckverbindlich!

Preise
Die Überprüfung der gelieferten Dateien auf Vollständigkeit ist 
kostenlos. Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder 
fehlerhaften Dateien, falschen Einstellungen oder unvollständigen 
Angaben werden berechnet. Das gilt gleichermaßen für zusätzliche 
Satz- oder Lithoarbeiten sowie für die Erstellung fehlender Proofs. 

Digitaler Proof:
bis Format DIN A4	 € 52,–
bis Format DIN A3	 € 94,–

Stundensatz für DTP-Arbeiten:
Erkannte Datei-Fehler werden auf Wunsch des Kunden und nach 
Absprache des erforderlichen Arbeitsaufwandes so weit möglich 
bearbeitet.

Eingriffe werden nach Zeitaufwand pro Stunde berechnet mit € 86,–.

Sonstige Leistungen
Alle Arbeiten im Bereich der Druckvorstufe auf Anfrage.

Gewährleistung
Nur was auf dem Datenträger vorhanden ist, kann belichtet werden. 
Für Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere Farben 
übernimmt der Verlag keine Haftung. Der Druck von Farbanzeigen 
ohne druckverbindlichen Proof erfolgt ohne Gewährleistung. Wir 
gehen davon aus, dass es sich bei den uns zugeleiteten und über
gebenen Dateien um Kopien handelt und übernehmen für deren 
Bestand keine Haftung.
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Informationsblatt 
Formate
Ergänzung zur Anzeigen-Preisliste Nr. 24
Gültig ab 1. 12. 2009

P

180 mm Satzspiegel

210 mm angeschnitten

216 mm unbeschnitten
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3-spaltig = 180 mm

2-spaltig = 118 mm

1-spaltig 	
= 57 mm

1/1 Seite:
S:	 180 x 270 mm
A:	 210 x 297 mm



2/3 Seite hoch:
S:	 118 x 270 mm
A:	 133 x 297 mm

2/3 Seite quer:
S:	 180 x 180 mm
A:	 210 x 197 mm

1/2 Seite hoch:
S:	 88 x 270 mm
A:	 103 x 297 mm

1/2 Seite quer:
S:	 180 x 131 mm
A:	 210 x 148 mm

Junior Page:
S:	 118 x 180 mm
A:	 133 x 197 mm

1/3 Seite hoch:
S:	 57 x 270 mm
A:	 72 x 297 mm

1/3 Seite quer:
S:	 180 x 82 mm
A:	 210 x 99 mm

1/4 Seite quer:
S:	 180 x 60 mm
A:	 210 x 77 mm

1/6 Seite hoch:
S:	 57 x 131 mm
A:	 72 x 148 mm

1/8 Seite quer:
S:	 180 x 30 mm
A:	 210 x 47 mm
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Faxformular
Übermittlung digitaler Druckunterlagen

Bitte kündigen Sie Datenübertragungen grundsätzlich vor Übertragung an und senden Sie uns dieses Formular vollständig ausgefüllt (per Fax) 
zu. Bitte pro Anzeigenmotiv ein Formular verwenden!

Ihr Ansprechpartner ist:	 �DigitalAgentur mpm	

Thomas Schurb	

Telefon:	 06131 9569-51	

Fax:	 06131 9569-12	

E-Mail:	 vdma-anzeigen@digitalagentur-mpm.de

Fax an:		  06131 9569-12

Absender:	 Firma

	 Ansprechpartner

	 Telefon

	 Fax

	 E-Mail

Betrifft:	 Zeitschrift/Ausgabe

	 Anzeige/Motiv

	 Anzeigenauftrag vom

	 Format	   angeschnitten            nicht angeschnitten

	 Farbigkeit

	 Sonderfarben (HKS/Pantone)



 Zusätzliche Unterlagen/Vorlagen

 Verwendete Schriften

Ein Muster des Anzeigenmotivs wurde gesandt per Fax/per Post am

Die Daten dieser Anzeige werden elektronisch übermittelt per

  E-Mail       FTP

  Datenträger (Art und Anzahl)

Name des Ordners/der Datei

erstellt am     Mac     PC (DOS/Windows)

Programm Version  Datenmenge   MB Bilddaten

  InDesign     Datenträger   CD-ROM     Mac   DOS

  QuarkXPress         DVD-ROM     EPS   TIFF

  Illustrator             komprimiert

  Photoshop             unkomprimiert

  PDF-Datei  

         �

  Druckverbindlicher Proof wird zugesandt am

  Proof soll vom Verlag gegen Berechnung erstellt werden.

  Anzeige soll ohne Proof gedruckt werden (Gewährleistung ausgeschlossen).

(Bitte alle Schriften mitliefern, 
dazu gehören auch Schriften, die 
sich in EPS-Dateien befinden!)

Datum� Unterschrift�
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2010 Termin- und Themenplan T
Als Wirtschaftsmagazin des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus berichten die VDMA Nachrichten im Rahmen regelmäßiger Rubriken in 
jeder Ausgabe über die Themen Wirtschaft & Politik, Markt & Konjunktur, Forschung & Innovation, Managementfragen, Informationstechnik 
und Recht & Steuern.

Ausgabe	 Termine	 Themen Blickpunkt	 Forschung & Innovation	 Messen

1 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

08.01.2010
11.12.2009

Globalisierung des IT-Betriebs 
von Unternehmen

Industrielle Reinigung und 
Vorbehandlung

NORTEC, Hamburg, 27.01.–30.01.

2 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.02.2010
21.01.2010

Elektromobilität – Chancen 
und Herausforderungen für 
den Maschinenbau

Kommunikation mit und 	
ohne Kabel – Nutzen für 	
den Anwender

METAV, Düsseldorf, 23.02.–27.02.	
CeBIT, Hannover, 02.03.–06.03.	
LogiMAT, Stuttgart, 02.03.–04.03. 	
Int. HANDWERKSMESSE, 	
München, 03.03.–09.03.	
SHK, Essen, 10.03.–13.03.

3 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.03.2010
19.02.2010

Neustart 2010 – 
Auslandsmärkte im Fokus

Vom Markenschutz bis zum 
Bildschirm – Organische 
Elektronik ermöglicht neue 
Anwendungen

Tube, Düsseldorf, 12.04.–16.04.	
HANNOVER MESSE, 	
Hannover, 19.04.–23.04.	
bauma, München, 19.04.–25.04.

4 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

08.04.2010
19.03.2010

Automatisierungstechnik – 	
Schlüsselfaktor für den 
Maschinen- und Anlagenbau

Mehr Effizienz und Trans
parenz entlang der Wert-
schöpfungskette – Supply 
Chain Management im 
Maschinenbau

RESALE, Karlsruhe, 21.04.–23.04.	
WTT-Expo, Karlsruhe, 27.04.–29.04.	
SENSOR+TEST, Nürnberg, 18.05.–20.05.

5 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

07.05.2010
20.04.2010

Personalarbeit in schwierigen 
Zeiten – Spagat zwischen 
Kostenreduzierung und 
langfristiger Unternehmens-
sicherung

Technische Textilien – 
Potenziale für den 
Maschinen- und Anlagen-	
bau

LOPE-C, Frankfurt/Main, 31.05.–02.06.	
AUTOMATICA, München, 08.06.–11.06.	
SMT/HYBRID/PACKAGING, 	
Nürnberg, 08.06.–10.06.



6 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.06.2010
20.05.2010

Mit Exportfinanzierung 
Marktchancen sichern

Einführung und Nutzen 	
von Computer Aided 
Manufacturing (CAM) im 
Unternehmen

7 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.07.2010
21.06.2010

Erfolgsressource Mensch Elektromobilität – Aktuelle 
Forschung im Netzwerk 	
E-Motive

8 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.08.2010
21.07.2010

Endliche Ressourcen – unend-
liche Ideen: Der Maschinen- 
und Anlagenbau als Enabler 
für Ressourceneffizienz

Weniger Stickoxide, Partikel 
und CO2 mit modernen 
Schiffsmotoren

SMM, Frankfurt/Main, 07.09.–10.09.	
IFAT, München, 13.09.–17.09.	
MOTEK, Stuttgart, 13.09.–16.09.	
Automechanika, 	
Frankfurt/Main, 14.09.–19.09.	
ALUMINIUM, Essen, 14.09.–16.09.

9 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.09.2010
20.08.2010

Ein Jahr nach der Wahl: 
Politische Interessenver
tretung des VDMA in Berlin 
und Brüssel

Industrielle Bildverarbeitung: 
Sehen und Messen 	
in der dritten Dimension

HUSUM WindEnergy, 	
Husum, 21.09.–25.09.	
glasstec, Düsseldorf, 28.09.–01.10.	
AMB, Stuttgart, 28.09.–02.10.	
MATERIALICA, München, 19.10.–20.10.

10 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

08.10.2010
20.09.2010

Aktuelle Tendenzen der 	
Unternehmensfinanzierung

Energieversorgung – 	
Dezentral ist im Kommen

EuroBLECH, Hannover, 26.10.–30.10.
IT & Business, Stuttgart, 26.10.–28.10.	
K – Int. Messe Kunststoff + Kautschuk, 
Düsseldorf, 27.10.–03.11.	
electronica, München, 09.11.–12.11.	
VISION, Stuttgart, 09.11.–12.11.

11 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.11.2010
20.10.2010

Global Player Maschinenbau – 	
Welche Handelspolitik ist 	
die richtige?

Sensoren einfach und 	
schnell integrieren – 	
Aktuelle Entwicklungen für 
Maschinen

SPS/IPC/DRIVES, 	
Nürnberg, 23.11.–25.11.

12 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

09.12.2010
19.11.2010

Zukunftsmanagement und 
strategisches Marketing

Photovoltaik – Wie Herstell
kosten weiter sinken

01/2011 Erscheinungstermin:
Anzeigenschluss:

10.01.2011
10.12.2010

Herausforderung Produkt- 
und Know-how-Schutz

Präzisionswerkzeuge – 	
Vom Werkzeughersteller 	
zum Produktionsoptimierer

Die Redaktion behält sich aus Gründen 
der Aktualität Themenänderungen vor. 
Die Druckunterlagen sollten möglichst 
zum Anzeigenschluss vorliegen.



  1.	 „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder meh-
rerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in 
einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

  2.	 Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

  3.	 Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbar-
ten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte 
Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

  4.	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-
ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht.

  5.	 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

  6.	 Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen aus
schließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

  7.	 Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen 
erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.

  8.	 Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 

ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

12.	 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.

13.	 Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preis-
liste gewährt.

14.	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.	 Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. 
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

16.	 Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.	 Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über meh-
rere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden 
Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte 
durchschnittliche Auflage oder – wenn eine   Auflage nicht genannt ist 
– die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die 
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den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstel-
len, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge 
sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.

	 Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mit-
geteilt.

  9.	 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatz
ansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertrags
abschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftrags
erteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung 
des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag 
darüber hinaus auch nicht für die grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehil-
fen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis 
zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 
müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. 	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 

durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalen-
derjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie

	 	 bei einer Auflage bis zu	   50.000 Exemplaren 20 %
	 bei einer Auflage bis zu	 100.000 Exemplaren 15 %
	 bei einer Auflage bis zu 	 500.000 Exemplaren 10 %
	 bei einer Auflage über	 500.000 Exemplaren   5 %

	 beträgt.

	 Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche aus-
geschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der 
Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen 
der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.	 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzei-
tige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf 
dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen 
werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag 
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Inter-
esse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüf
zwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen 
und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19.	 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Ablauf des Auftrages.

20.	 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.

	 Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent
lichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Ver-
lages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich 
der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 
der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.




